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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Martin Hagen, Albert Duin, Julika Sandt, Alexander Muthmann, 
Matthias Fischbach und Fraktion (FDP) 

Gastro-Öffnungszeiten freigeben und Betriebe unterstützen – Bayerische Bier-
gärten fit machen für den Sommer 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Landtag stellt fest:  

Ab dem 18. Mai 2020 findet eine schrittweise Öffnung der Gastronomie statt, beginnend 
mit der Außengastronomie. Dabei gelten strenge Auflagen. Unter anderem betreffen 
diese die Einschränkung der Öffnungszeiten auf den Zeitraum bis 20:00 Uhr, die Aus-
arbeitung von Hygiene-Konzepten durch die Betriebe, das Verbot von Veranstaltungen 
und die Sicherstellung von Abstand (Einlass/Ausgang separat, Reservierungspflicht). 
Dabei ist die entscheidende Voraussetzung für die Öffnung der Gastronomie ein Rück-
gang der Infektionszahlen durch COVID-19. Für den aktuell festzustellenden Rückgang 
sind viele Faktoren verantwortlich – unter anderem die Etablierung von Hygiene-Kon-
zepten und Abstandsregelungen. Diese Auflagen sind dringend notwendig, verlangen 
den Betrieben aber auch einiges ab. Die Staatsregierung sollte darauf achten, nur un-
bedingt notwendige Auflagen durchzusetzen und die Gastronomen ansonsten zu ent-
lasten. Es ist absolut nicht nachvollziehbar, welche Rolle hier etwa eine Einschränkung 
der Öffnungszeiten spielt – entscheidend ist, dass die Hygiene- und Abstandsregelun-
gen greifen. Ab dem 25. Mai 2020 öffnen zusätzlich Speisegaststätten im Innenbereich, 
diese dürfen dann bis 22:00 Uhr öffnen – die Außengastronomie weiterhin aber nur bis 
20:00 Uhr. Diese Regelungen sind unplausibel und teilweise kontraproduktiv. Beispiels-
weise besteht bei unterschiedlichen Öffnungszeiten der Innen- und Außengastronomie 
die Möglichkeit, dass die Gäste alle auf einmal nach innen umziehen oder aufbrechen 
und so vermehrt Kontakte entstehen. Weiterhin schränken die Regelungen die Berufs-
freiheit der Gastronomen nach wie vor unverhältnismäßig ein. Die Staatsregierung 
muss die Betriebe, die sich im Überlebenskampf befinden, unterstützen. 

Die Staatsregierung wird daher aufgefordert, 

─ sich auf allen Ebenen dafür einzusetzen und insbesondere bei den Kommunen drin-
gend darauf hinzuwirken, dass Regelungen für die Außengastronomie übergangs-
weise sehr großzügig ausgelegt werden,  

─ sich insbesondere für eine kostenlose, flexible, kurzfristige und unbürokratische 
Ausweitung von Freischankflächen und anderen Flächen der Freiluftgastronomie 
einzusetzen,  

─ entsprechend dem Gleichheitsgrundsatz Tagungen und Veranstaltungen zu Zwe-
cken der beruflichen Aus- und Fortbildung analog zur Beherbergungserlaubnis für 
Seminar- und Bildungshäuser gemäß der Vierten Bayerischen Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung zu erlauben, 

─ ab dem 18. Mai 2020 die generelle Öffnung der gastronomischen Betriebe mit Si-
cherheitsauflagen zu ermöglichen, 

─ die Öffnungszeiten der Außen- und Innengastronomie ab dem 18. Mai 2020 zu-
nächst bis 22:00 Uhr anzugleichen und 

─ alle Lockerungsmaßnahmen klar zu kommunizieren, sodass alle Betriebe transpa-
rent informiert werden. 
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Begründung: 

Im Gegensatz zum Einzelhandel ist die Gastronomie, mit der Ausnahme von Liefer-
diensten, nach wie vor stark benachteiligt. Auch bei einer schrittweisen Öffnung gelten 
strenge Auflagen unter anderem hinsichtlich der Öffnungszeiten.  

Dies ist in der momentanen Situation nicht mehr verhältnismäßig und auch nicht nach-
vollziehbar. Zahlreiche andere Branchen mit teils engem Kundenkontakt dürfen mit nor-
malen Öffnungszeiten wieder öffnen – dazu gehören etwa große Teile des Einzelhan-
dels sowie Dienstleister wie Friseure. Es gibt damit keinen Grund, warum nicht auch die 
Gastronomie – orientiert an der medizinischen Entwicklung und mit Sicherheitsauflagen 
– komplett wieder geöffnet werden sollte. Hier droht ansonsten der Verlust eines Teils 
bayerischer Kultur. Schon jetzt stellt die Gastronomie nach Angaben der Bundesagen-
tur für Arbeit aber gemeinsam mit der Hotellerie deutschlandweit die höchste Zahl an 
Kurzarbeitern und arbeitslos Gemeldeten. Es geht hier in der überwiegend mittelstän-
disch und von Familienunternehmen geprägten Branche um Existenzen. Die wirtschaft-
liche Bedeutung der Branche ist enorm. Das Gastgewerbe umfasst in Bayern insgesamt 
40 000 Betriebe, die maßgeblich zur Wirtschaftskraft Bayerns, aber auch zur Attraktivi-
tät und Lebensqualität unserer Heimat, beitragen.  

Die momentan angekündigten Regelungen in Bezug auf die Gastronomie sind nicht 
nachvollziehbar und folgen keinem klaren Kurs. Sie erschweren eine rasche Erholung 
oder auch nur das Überleben eines großen Teils der gastronomischen Betriebe. Mas-
senveranstaltungen sind weiterhin kritisch zu sehen, aber regulärer Restaurant- oder 
Biergartenbetrieb ermöglicht die Einhaltung von Abstands- und Hygieneauflagen – und 
dies vollkommen unabhängig von den Öffnungszeiten. Noch leichter fiele die Einhaltung 
aller Auflagen, wenn insbesondere der Außengastronomie – wo möglich – übergangs-
weise unentgeltlich größere Flächen zugestanden werden. Eine starre Beibehaltung der 
aktuellen Regelungen würde aufgrund der Abstandsgebote automatisch dazu führen, 
dass in der Außengastronomie nur sehr wenige Tische Platz hätten, der Betrieb wäre 
unrentabel. 

 



(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Herr Kollege Eibl, die Frage, wo Ihre Re-
dezeit anfängt und wo sie aufhört, kann ich beantworten. – Es liegt eine Zwischen-
bemerkung vor.

Manfred Eibl (FREIE WÄHLER): Den Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie die Anträge von SPD und AfD lehnen wir ab. Für Nachfragen stehe ich 
gerne zur Verfügung.

Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Es liegt eine Zwischenbemerkung des Ab-
geordneten von Brunn vor, dem ich hiermit das Wort erteile.

Manfred Eibl (FREIE WÄHLER): Das habe ich mir fast gedacht.

Florian von Brunn (SPD): Sehr geehrter Herr Kollege Eibl, erstens wollte ich 
gerne wissen, wann endlich die Hilfe für Kulturschaffende bei diesen ankommt – 
nachdem der Ministerpräsident diese Hilfe bereits am 20. April angekündigt hat. 
Zweitens würde ich gerne wissen, wie Sie und die Kollegen von der CSU zu der 
Aussage kommen, dass Solo-Selbstständige, wenn sie Sozialhilfeleistungen in An-
spruch nehmen, mehr haben, als wenn sie 1.180 Euro im Monat bekommen. Viel-
leicht können Sie uns das anhand der Regelsätze usw. vorrechnen.

Manfred Eibl (FREIE WÄHLER): Zur Frage, wann das Förderprogramm zur Aus-
zahlung kommt, kann ich nur sagen, dass daran intensiv gearbeitet wird. Es ist 
dafür Sorge zu tragen, dass das Programm so nachvollziehbar und so einfach 
handhabbar wie nur möglich ist. Bezüglich der Vorrechnung, was die Grundsiche-
rung tatsächlich ausmacht: Das ist vom Einzelfall abhängig. Die Frage kann pau-
schal bei aller Liebe nicht beantwortet werden.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht 
vor. Dann ist die Aussprache geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Dazu 
werden die Anträge wieder getrennt. 

Wer dem Dringlichkeitsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Druck-
sache 18/7822 seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. – 
Das sind die Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD und FDP. Gegen-
stimmen! – Das sind die CSU, die FREIEN WÄHLER und die AfD und der frakti-
onslose Abgeordnete Plenk. Dann ist dieser Antrag hiermit abgelehnt. 

Wer dem Dringlichkeitsantrag der AfD-Fraktion auf Drucksache 18/7848 seine Zu-
stimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die AfD-Frak-
tion. Gegenstimmen! – Das sind die übrigen Fraktionen und der fraktionslose Ab-
geordnete Plenk. Gibt es Stimmenthaltungen? – Sehe ich keine. Dann ist dieser 
Antrag hiermit abgelehnt. 

Wer dem Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion auf Drucksache 18/7849 seine Zu-
stimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen 
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD und FDP. Gegenstimmen! – Das sind die 
Fraktionen von CSU, FREIEN WÄHLERN und AfD sowie der fraktionslose Abge-
ordnete Plenk. Damit ist dieser Antrag auch abgelehnt. 

Die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksachen 18/7823 mit 18/7828 werden in den 
jeweils zuständigen federführenden Ausschuss verwiesen.

Ich rufe zur gemeinsamen Beratung die Tagesordnungspunkte 6 bis 10 auf:
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und 
Digitalisierung 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Martin Hagen, Albert Duin, Julika Sandt 
u.a. und Fraktion (FDP) 
Drs. 18/7826 

Gastro-Öffnungszeiten freigeben und Betriebe unterstützen - Bayerische Bier-
gärten fit machen für den Sommer 

I. Beschlussempfehlung: 

Der Antrag wird für erledigt erklärt. 

Berichterstatter: Albert Duin 
Mitberichterstatter: Klaus Stöttner 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Wirtschaft, Landesentwick-
lung, Energie, Medien und Digitalisierung federführend zugewiesen. Weitere 
Ausschüsse haben sich mit dem Dringlichkeitsantrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in seiner 26. Sit-
zung am 18. Juni 2020 beraten und für e r l e d i g t  erklärt. 

Sandro Kirchner 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Martin Hagen, Albert Duin, Julika Sandt, 
Alexander Muthmann, Matthias Fischbach und Fraktion (FDP) 

Drs. 18/7826, 18/9957 

Gastro-Öffnungszeiten freigeben und Betriebe unterstützen – Bayerische Bier-
gärten fit machen für den Sommer 

Der Antrag mit der Drucksachennummer 18/7826 wird für erledigt erklärt. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Alexander Hold



Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 4 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden, sowie über Anträge, die für erledigt erklärt wurden (s. Anlagen 

3 und 4)

Zunächst kommen wir wie üblich zur Abstimmung über die in der Liste in Anlage 1 zur 

Tagesordnung enthaltenen Anträge, die gemäß § 59 Absatz 7 der Geschäftsordnung 

nicht einzeln beraten werden. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit 

den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Liste in Anlage 1 zur Tages­

ordnung.

(Siehe Anlage 3)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann ist das einstim­

mig so beschlossen. Frage an die fraktionslosen Abgeordneten Swoboda und Plenk – 

es ist nur der Herr Swoboda gerade da: Sind Sie so weit auch einverstanden? – Dann 

übernimmt der Landtag diese Voten.

(Zurufe)

Entschuldigung, welchem Votum wollen Sie sich anschließen?

(Raimund Swoboda (fraktionslos): Enthaltung!)

Enthaltung? – Ja. Dann übernimmt damit der Landtag bei einer Enthaltung diese 

Voten.

Wir kommen nun zur Abstimmung über die in der Liste in Anlage 2 zur Tagesordnung 

enthaltenen Anträge, über die ebenfalls gemäß § 59 Absatz 7 der Geschäftsordnung 
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nicht einzeln beraten wird. Diese Anträge wurden im Laufe der Ausschussberatungen 

für erledigt erklärt.

(Siehe Anlage 4)

Wer damit einverstanden ist, dass die in der Anlage 2 zur Tagesordnung enthaltenen 

Anträge für erledigt erklärt werden, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, FREIE WÄHLER, CSU, FDP und AfD. Dann auch 

hier die Frage an den fraktionslosen Abgeordneten Swoboda. – Auch hier Enthaltung. 

– Dann sind die Anträge aus der Liste in Anlage 2 zur Tagesordnung damit für erledigt 

erklärt.
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